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 Anlage 3 zur Magistratsvorlage Nr. 2025 

 

 

S Y N O P S E 
 

(Änderungen in Fettdruck) 
 
 

A L T   N E U  

 

„Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen 

Gemeindeordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 

142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.07.2014 (GVBl. I S. 178), der §§ 1, 2, 3 und 

7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in 

der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134) 

hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Offenbach am Main am 19.03.2015 die 

folgende Satzung beschlossen: 

 

  

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Ge-

meindeordnung (HGO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 

142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 01.April 2025 (GVBl. 2025, Nr. 

24) und der §§ 1, 2, 3, und 7 des Gesetzes 

über kommunale Abgaben (KAG) vom 

24.03.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert 

durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

01.04.2025 (GVBl. I, Nr. 24), hat die Stadtver-

ordnetenversammlung der Stadt Offenbach 

am Main am XX.XX.2025 folgende Satzung 

beschlossen: 

 
 

A L T   N E U  

 

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über 

die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet 

der Stadt Offenbach am Main 

 

  

Satzung zur 3. Änderung der Satzung über 

die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der 

Stadt Offenbach am Main 
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A L T   N E U  

§ 9 
Meldepflicht 

 § 9 
Meldepflicht 

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter 
ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 
zwei Wochen nach der Aufnahme oder - 
wenn der Hund ihr oder ihm durch Ge-
burt von einer von ihr oder ihm gehalte-
nen Hündin zugewachsen ist - innerhalb 
von zwei Wochen, nachdem der Hund 
drei Monate alt geworden ist, beim Kas-
sen- und Steueramt schriftlich anzumel-
den. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 
muß die Anmeldung innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Tage, an dem der 
Zeitraum von zwei Monaten überschrit-
ten worden ist, erfolgen. 
 

 (1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter 
ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 
zwei Wochen nach der Aufnahme oder - 
wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt 
von einer von ihr oder ihm gehaltenen 
Hündin zugewachsen ist - innerhalb von 
zwei Wochen, nachdem der Hund drei Mo-
nate alt geworden ist, beim Amt Kämme-
rei, Kasse und Steuern schriftlich oder 
elektronisch anzumelden. In den Fällen 
des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmel-
dung innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei 
Monaten überschritten worden ist, erfol-
gen. 
 

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen 
die Voraussetzungen für eine gewährte 
Steuervergünstigung, so ist dies dem 
Kassen- und Steueramt innerhalb von 
zwei Wochen anzuzeigen. 
Wird ein Hund veräußert, so sind mit der 
Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift 
der Erwerberin oder des Erwerbers an-
zugeben. 

 (2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die 
Voraussetzungen für eine gewährte Steu-
ervergünstigung, so ist dies dem Amt 
Kämmerei, Kasse und Steuern inner-
halb von zwei Wochen anzuzeigen. 
Wird ein Hund veräußert, so sind mit der 
Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift 
der Erwerberin oder des Erwerbers anzu-
geben. 

(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der 
Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift 
der Erwerberin oder des Erwerbers an-
zugeben. 

 (3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der 
Anzeige nach Abs. 2 Name und Anschrift 
der Erwerberin oder des Erwerbers anzu-
geben. 
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A L T   N E U  

§ 10 
Hundesteuermarken 

 

 § 10 
Hundesteuermarken 

 

(1) Für jeden Hund, dessen Haltung im Ge-
biet der Stadt Offenbach am Main 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteu-
ermarke, die Eigentum der Stadt 
Offenbach am Main bleibt, ausgegeben. 

 (1) Jedem Hund, dessen Haltung im Gebiet 
der Stadt Offenbach am Main angezeigt 
wurde, wird eine Hundesteuermarken-
nummer zugewiesen. 
 

(2) Die Hundesteuermarken werden über-
sandt. Sie gelten so lange, bis sie durch 
neue ersetzt werden. 
 

 (2) Die Hundesteuermarken werden in Form 
eines QR-Codes auf den Steuerbe-
scheid angedruckt und übersandt. Die-
ser QR-Code gilt so lange, bis er durch 
einen neuen QR-Code ersetzt wird oder 
das Ende der Hundehaltung angezeigt 
wird. 

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter 
hat die von ihr oder ihm gehaltenen 
Hunde mit einer gültigen und sichtbar be-
festigten Hundesteuermarke zu verse-
hen. 

 (3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter 
sowie die Personen, die für diese oder 
diesen den Hund ausführen, haben den 
jeweils aktuellen QR-Code jederzeit in 
lesbarer Form mitzuführen und bei 
Kontrolle vorzuzeigen.  

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die 
Steuermarke mit der Anzeige über die 
Beendigung der Hundehaltung innerhalb 
von zwei Wochen an das Kassen- und 
Steueramt zurückzugeben. 

   

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird 
der Halterin oder dem Halter eine 
Ersatzmarke ausgehändigt. Dasselbe 
gilt für den Ersatz einer unbrauchbar 
gewordenen Hundesteuermarke; die un-
brauchbar gewordene 
Hundesteuermarke ist zurückzugeben. 
Wird eine in Verlust geratene 
Hundesteuermarke wieder aufgefunden, 
ist diese unverzüglich an das Kassen-
und Steueramt zurückzugeben. 

   

 
 

A L T   N E U  

§ 12 
Inkrafttreten 

 

 § 12 
Inkrafttreten 

 

 Diese Satzung tritt am 01.01.1999 in 
Kraft. 
 

  Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 



Seite 4 von 4 

 


